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EuGH-Update Seminar 2024 

Am 11. Dezember 2024 fand das EuGH-Update Semi-
nar unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Walter Ob-
wexer (Universität Innsbruck) statt. Informiert wurde 
in diesem von der Stabsstelle EWR jährlich organisier-
ten landesverwaltungsinternen Seminar über die ak-
tuelle Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europä-
ischen Union (EuGH)1. 

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl der besproche-
nen Entscheidungen in der Kurzzusammenfassung:  

Anspruch auf rechtliches Gehör 

Auch wenn das Urteil des EuGHs in der Rechtssache 
C-63/23 (Sagrario, Joaquín, Prudencio gegen Sub-
delegación del Gobierno en Barcelona)2 eine nicht 
EWR-relevante Richtlinie betrifft, enthält das Urteil 
einige allgemein gültige Ausführungen, welche auch 
für die EWR/EFTA-Staaten (Liechtenstein, Island, Nor-
wegen) von Bedeutung sind.  

So führt der EuGH in seinem Urteil aus, dass der An-
spruch auf rechtliches Gehör auch dann zu wahren ist, 
wenn die anwendbare Regelung (Sekundärrecht) die-
ses Recht nicht ausdrücklich vorsieht.  

Nach ständiger Rechtsprechung muss jeder Person 
die Möglichkeit garantiert werden, im Verwaltungs-
verfahren sachdienlich und wirksam ihren Stand-
punkt vorzutragen, bevor ihr gegenüber eine für ihre 
Interessen nachteilige Entscheidung erlassen wird. 
Diese Möglichkeit zur Äusserung muss aber nicht 
zwingend mündlich sein. 

Zudem hält der EuGH an der Pflicht eine Entscheidung 
so hinreichend spezifisch und konkret zu begründen 
fest, dass es dem Betroffenen ermöglicht wird, die 
Gründe für die Ablehnung seines Antrags zu verste-
hen. Aus Sicht des EuGHs ergibt sich diese Pflicht aus 
dem Grundsatz der Wahrung der Verteidigungs-
rechte.  

                                                 
1 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/de/. 
2 Urteil vom 12. September 2024, Sagrario, Joaquín, Prudencio gegen Sub-
delegación del Gobierno en Barcelona, C-63/23, ECLI:EU:C:2024:739.  
3 Urteil vom 29. Juli 2024, Perle, C-14/23, ECLI:EU:C:2024:647. 

Rechtsmissbrauch verpflichtet zur Ablehnung 

Der EuGH hat in der Rechtssache C‑14/23 (Perle)3 
klargestellt, dass das Verbot einer missbräuchlichen 
oder betrügerischen Berufung auf das Unionsrecht ei-
nen allgemeinen Rechtsgrundsatz darstellt. Mitglied-
staaten müssen daher sicherstellen, dass Verwal-
tungsbehörden und Gerichte eine missbräuchliche 
Berufung auf Unionsrecht verweigern. Der Nachweis 
eines solchen Missbrauchs muss dabei stets im Einzel-
fall erfolgen und sämtliche relevanten Umstände be-
rücksichtigen. 

Zudem bestätigte der EuGH, dass das Grundrecht auf 
effektiven gerichtlichen Rechtsschutz nach Art. 47 der 
Grundrechtecharta (GRC)4 nicht verletzt ist, sofern 
gegen eine Verwaltungsentscheidung eine Nichtig-
keitsklage erhoben werden kann. Dafür müssen je-
doch zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Die Verwal-
tungsbehörde muss an die im Nichtigkeitsurteil ent-
haltene Beurteilung gebunden sein, und die neue Ent-
scheidung muss innerhalb kurzer Zeit erlassen wer-
den. 

Auf die Frage, ob die Nichtigkeitsklage auf Rechtsfra-
gen beschränkt sein darf, ging der EuGH in diesem Ur-
teil jedoch nicht ein. 

Was gehört zum Staat? 

In der Rechtssache C-230/23 (Reprobel)5 legt der 
EuGH im Urteil vom 14. November 2024 den Begriff 
"Staat" weit aus. Er umfasst nicht nur den Staat und 
seine Einrichtungen im engeren Sinne, sondern auch 
alle Organisationen, die einer öffentlichen Stelle oder 
deren Aufsicht unterstehen, Aufgaben im öffentli-
chen Interesse erfüllen und hierzu mit besonderen 
Rechten ausgestattet sind, die über das hinausgehen, 
was für Beziehungen zwischen Privatpersonen gilt. 
Die dabei aufgestellten Kriterien sind nicht kumulativ. 
Zudem können Aufgaben im öffentlichen Interesse 
auch dann vorliegen, wenn der Handlungsspielraum 
der betroffenen Einrichtung begrenzt ist. Ein mögli-
cher Widerspruch, der dadurch bei öffentlichen 

4 Charta der Grundrechte der Europäischen Union (ABl. C 202 vom 7.6.2016, S. 
389). 
5 Urteil vom 14. November 2024, C-230/23, Reprobel, ECLI:EU:C:2024:951. 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/de/
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-63%252F23&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=26323845
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-14%252F23&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=26323845
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A12016P%2FTXT&qid=1738071168707
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A12016P%2FTXT&qid=1738071168707
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-230%252F23&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=26325187
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Ausschreibungen entstehen könnte, wurde durch den 
EuGH nicht thematisiert. 

Ausnahme DSGVO: Nationale Sicherheit 

Der EuGH stellt in der Rechtssache C-33/22 (Österrei-
chische Datenschutzbehörde)6 fest, dass die weite 
Auslegung des Begriffs der "Tätigkeit im Anwen-
dungsbereich des Unionsrechts" auch die Verarbei-
tung personenbezogener Daten durch einen parla-
mentarischen Untersuchungsausschuss umfasst. Da-
mit gelten auch hier grundsätzlich die Bestimmungen 
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)7. 

Ausgenommen sind jedoch staatliche Tätigkeiten im 
Bereich der nationalen Sicherheit, wobei eine enge 
Auslegung zu erfolgen hat: abgezielt wird auf Tätig-
keiten, die den "Schutz der grundlegenden Funktio-
nen des Staates und der grundlegenden Interessen 
der Gesellschaft bezwecken". Die Untersuchung der 
möglichen politischen Einflussnahme auf das öster-
reichische Bundesamt für Verfassungsschutz und Ter-
rorismusbekämpfung (BVT) fallen laut Urteil nicht in 
den Anwendungsbereich der Ausnahme. 

Weiters stellte der EuGH fest, dass - solange in einem 
Mitgliedsstaat nur eine Datenschutzbehörde existiert 
- die relevanten Bestimmungen der DSGVO unmittel-
bare Wirkung und Anwendungsvorrang entfalten. Da-
her kann der Einzelne auch dann Beschwerde bei der 
zuständigen Datenschutzbehörde (Exekutive) einle-
gen, wenn die behauptete Datenschutzverletzung 
durch einen parlamentarischen Untersuchungsaus-
schuss erfolgt. Die Wahrung des Prinzips der Gewal-
tentrennung kann jedoch durch Schaffung mehrerer 
Datenschutzbehörden gesichert werden.   

Umsetzungsbericht der EFTA-Überwachungsbe-
hörde 

Der halbjährliche Umsetzungsbericht der EFTA-
Überwachungsbehörde (ESA) gibt Auskunft über die 
Umsetzungsquoten der EWR/EFTA-Staaten (Liechten-
stein, Island und Norwegen) sowie über die Anzahl 
der anhängigen Vertragsverletzungsverfahren wegen 
verspäteter oder inkorrekter Umsetzung. Der Umset-
zungsbericht wird zeitgleich mit dem Umsetzungsbe-
richt der Europäischen Kommission8 veröffentlicht 
und ermöglicht so einen Vergleich zwischen den 
EWR/EFTA-Staaten und den EU-Mitgliedstaaten. Der-
zeit gelten in Liechtenstein 13'264 EU-Rechtsakte. 

                                                 
6 Urteil vom 16. Januar 2024, C-33/22, Österreichische Datenschutzbehörde, 
ECLI:EU:C:2024:46. 
7 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 

Aktuelle Ausgabe 

 
EEA/EFTA States Internal Market Scoreboard January 2025 - No. 55 (Stichtag: 30. 
November 2024)9 

EWR-Register 

Das EWR-Register enthält die Titel der für Liechten-
stein anwendbaren EU-Rechtsvorschriften sowie de-
ren Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union 
nach Massgabe der im Liechtensteinischen Landesge-
setzblatt10 kundgemachten Beschlüsse des Gemein-
samen EWR-Ausschusses.  

Die aktuelle Ausgabe (Stand: 23. Januar 2025) finden 
Sie unter diesem Link. 

Stellenausschreibungen: Legal Junior Professionals 
bei der EFTA-Überwachungsbehörde 

Legal Junior Professionals 2025/2026 
Referenz: 01/2025 
Eingabefrist: 02/03/2025 

Economist Junior Professional 2025/2026 
Referenz: 02/2025 
Eingabefrist: 02/03/2025 

Communications Junior Professionals 2025/2026 
Referenz: 03/2025 
Eingabefrist: 02/03/2025 

Weitere Informationen finden Sie unter diesem Link. 

Stabsstelle EWR 
Kirchstrasse 8, Postfach 684 
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein 
T +423 - 236 60 37 
E info.sewr@llv.li 
I www.sewr.llv.li 

8 https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/_en. 
9 https://www.llv.li/de/landesverwaltung/stabsstelle-ewr/wissenswertes/vero-
effentlichungen/ewr-umsetzungsbericht. 
10 https://www.gesetze.li/chrono/suche. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-33%252F22&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=26325187
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